
 

Änderungsantrag Drucksachen-Nr.: BV/VIII/0133 

Änderungsantrag-Nr.: 1 

Einreicher: Projekt NB Fraktion 

 Behandlung: öffentlich 

 
Gegenstand: 

Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern in städtischen Beteiligungsunternehmen 

 
 
 
Änderung: 

1. 

Ziffer 2. der Beschlussvorlage wird gestrichen. An Ihre Stelle soll eine ergänzende Beauftragung, 
zur Erarbeitung einer Empfehlung für die Stadtvertretung, an den Finanzausschuss unter Ziffer 3. 
ergehen. 
 

2.  

Ziffer 3. wird wie folgt neu formuliert: 

3. Es werden die sich aus der Praxis anderer Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit  
Beteiligungsunternehmen von vergleichbarem Profil und Größe ableitenden Hinweise zur 
Kenntnis genommen und der für Beteiligungen zuständige Finanzausschuss beauftragt,  
eine Abwägung hierzu vorzunehmen sowie eine Empfehlung an die Stadtvertretung zu  
geben: 

     -Bildung spezialisierter Aufsichtsräte in größeren Tochterunternehmen wie z. B. NVB,  
      neu-wab, neu-medianet (Branche Ver- und Entsorgung, Verkehr u. a. Stadtwerke) 
      
     -Bildung von spezialisierten Aufsichtsratsausschüssen zur weiteren Qualifizierung der  
      Tätigkeit (Branche Ver- und Entsorgung, Verkehr u. a. Stadtwerke; Branche  
      Wohnungs-/Immobilienwirtschaft). 
 
     -Anpassung zur Änderung der Vergütungen für Aufsichtsrats-/Beiratsmitglieder für die  
      Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH auf    225,00 EUR/Sitzung 
                                                                        (Vorsitz: auf 450,00 EUR/Sitzung) 
      Zentrum für Ernährung und Lebensmitteltechnologie gGmbH  
                                                                                       neu: 60,00 EUR/Sitzung 
      Pflegeheim Neubrandenburg GmbH (Beirat) neu: 30,00 EUR/Sitzung 
 
     -Prüfung der Angemessenheit der Aufsichtsrats- Beiratsvergütungen der folgenden 
      Beteiligungsunternehmen: neu-itec GmbH, VZN-GmbH, Theater- und Orchester GmbH, 
      IKT-Ost AöR 
 

 

 

 



Begründung: 

Eine teilweise Beschlussfassung, ausschließlich zur Höhe der Vergütung, ist nicht zu empfehlen. 
Im Finanzausschuss sollte eine Gesamtbetrachtung aller Komponenten erfolgen um, eventuelle 
Wechselwirkungen zwischen Aufgaben und Vergütungen zu erkennen und entsprechende 
Empfehlungen herzuleiten. 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Es ergeben sich keine unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. 
Zusätzliche, finanzielle Aufwendungen in den Beteiligungsgesellschaften sind zu erwarten. 

 

Klimaauswirkungen:  

Keine 

 

 
Neubrandenburg, 12.05.2025 
 
 
 
gez. Dr. Roman Kubetschek 
Fraktionsvorsitzender Projekt NB 


